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Slugnapme berjenigen gegen Slrbeitglofigteit. Sine Slrt
bon Slrbeiterberfieperung mar fepon burcp bag gnftitut
ber £anbmertergilben unb ©efettenöerbänbe früherer
gaprpunberte bebingt. SBag ung aber peute bor aÛem

intereffiert, ift bie deilnapme beg Staateg an biefer
fogialpolitifepen Semegung. Stit Segug auf bte Sir»
beiterüerficperungggefepgebung laffen fid) nun gmei
©ruppen bon Sänbern ernennen: 1. Sänber mit einer
©efepgebung, gegrünbet auf bie 9SerfidE)erunggfreif)eit ;
2. Sänber mit einer ©efepgebung, gegrünbet auf ben

Serfieperungggmang mit bom Staate betriebenen ober
beauffieptigten Serficperungganftalten. Sllg tppifcp für
bie erftere ©rupfte bepanbelt ber ^Referent gunäepft
grantreiep. dort paben mir feit bem Satire 1850
brei öerfepiebene Kategorien bon gegenfeitigen |>ilfg»
bereinen: bie freien gugelaffenen Vereine, bie alg ge=

meinnüpig anertannten Sereine unb bie bepörbliep ge=

nepmigten Sereine. die anertannten Sereine befipen
gegenüber ben freien biberfe Sorreepte, fo namentliep
bag ber ©ebüprenfreipeit. Slber obmopl biefeg frei»
miliige fpilfgtaffenmefen bom Staat unterftüpt mirb,
ift bie Slrbeiterberfieperung in grantreiep eine burepaug
ungenügenbe, meit ber ftaatliepe ffmang ipr feplt. Son
ben 10 Stillionen 2opnarbeitern grantreicpg pat fiep
taum ber gepnte deil unter bie gapne ber freimütigen
Sereingtpätigteit gefepart. So fepen mir benn pier
mie auep in Selgien, ©nglanb, dänemart, Italien unb
natürliep auep in ber Sepmeig, baff eine erfpriefliepe
Serfieperung nur mittetft ftaatliepen ffmangg mögtiep
ift, uttb mill ber Staat gmingen, fo muff er bie Ser»
fieperung auep bon fiep aug arrangieren unb leiten,
ßurn Seit befeploffen, gum Xeil auep fepon eingefüprt
ift bie obligatorifepe Serficperung in Sepmeben, Stor»

megen, |mllanb unb Defterreid) unb namenttiep deutfep»
tanb, metepeg Sanb §err dr. ©ggenberger befonberg
einläfjticp bepanbelt. da» beutfepe Serfieperunggmefen
ift auf bem ©runbfape aufgebaut, baf? ber llnternepmer
bag Serufgrifito atiein gu tragen pat, bap er eg alg
einen Seftanbteil ber ißrobüttiongtoften gu betraepten
pabe unb bap bieg auf bem Sßege ber öffentlicp recpt»
liepen Serficperung gu gefepepen pabe. die beutfepe
Unfallberfieperung ift eine breifaepe: 1. Krauten»,
2. Unfall», 3. Snüaliben» unb Slltergberfieperung, bon
melcp lepterer ber fepmeiger. ©ntmurf betanntlicp ab»

fiept. Sei ber Krantenberficperung in deutfeplanb
gaplt ber Staat nieptg, mäprenb in ber Scpmeig auep
biefe fubbentioniert mirb. @g feplt ung pier leiber ber
Saum, auf bie detailg eingugepen, mir maepen aber
fepon pier barauf aufmertfam, bap bie intereffante Sir»
beit dr. S- ©ggenbergerg in ben fepmeiger. Slattern
für SBirtfcpaftg» unb Sogialpolitit erfepeinen mirb. @g

fei pier nur noep bemertt, bap bie beutfepe Sir»

beiterberfieperung feit 1885 ben ertrantten, inbaliben
unb alten Slrbeitern über 1 '4 Stilliarben Start begaplt
pat. diefe Summen maren niept im dienfte ber
Armenpflege auggegeben. der Arbeiter patte ein
Seept auf bie ©ntfcpäbigungen, er pat fiep bei @nt=

gegennapme berfelben teinegmegg erniebrigt unb bag
ift eg, mag biefen Serfieperunggleiftungen einen gropen
SBert berleipt. der Sortragenbe erblidt begpalb im
SBerte ber beutfepen Slrbeiterberfieperung einen gropen
©rfolg ber Sogialpolitit, ebenfo grop, mie er fiep in
einer pumanen gabrif» unb SIrbeiterfepupgefepgebung
repräfentiert. Sei ber Unfallberfieperung finb bie päp»
liepen öaftpflicptprogefje meggefallen, bie Serufungen,
Seturfe unb Sebifionen paben einen anbern ©paratter
unb finb unentgeltliep. dropbem bie Unternepmer feit
1885 runb eine SiiHiarbe an bie Serfieperung teifteten,
finb bie Söpne niept gefallen, mie bielerortg befüreptet
tuurbe, Sticpt gu bertennen ift auep ber günftige ©in»

ftup ber Serfieperung auf bie fanitarifepen Serpältniffe
ber Slrbeiter; auep pat bie fogiale unb reeptliepe Stell»
ung beg Strbeiterg burep bie Serfieperungggefepe opne
3meifel bebeutenb gugenommen. §anb in fpanb mit
ber obtigatorifepen Serfieperung tarnen meitgepenbe
fepup» unb fabritpoligeiliepe Sorfepriften, unb eine forg»
fältige Uebermacpung, fo bap auep bie relatibe 3«pi
ber fepmeren Unfälle gang bebeutenb abgenommen pat.
®er Seferent feplop feinen mit gropem SeifaK auf»
genommenen Sortrag, inbem er ben SBunfep augfpriept,
bap bie fepmeigerifepe Slrbeiterfepaft mögliepft balb eben»

fallg einer pumanen Slrbeiterberfieperung teilpaftig
merben möge. Sin ber 5Digtuffion beteiligten fiep bie
Herren ißrof. ®r. 0nden, Srofi, ißräfibent ber 2ppo=
grappia, ®r. SRofer, stud. jur. Süepler unb 5Dr. Sed.

(„Sunb".)

Seleßtertcnücrfüimnluiiß Stpmctp feiger unb
fölttfcpiniften in ®crn.

(Sîorrefponbettj.)

SBie mir bereitg ermäpnt, fanb gu ißfingften bie
SDelegiertenberfammlung biefeg Serbanbeg ftatt. Ser»
treten maren fämtliepe 23 Seïtionen unb napmen bie
Serpanblungen im altpiftorifepen ©ropratgfaale einen
fepr fepönen Serlauf, fo bap biefelben fepon naep 3Vj
Stunben beenbigt maren.

Sapregberiept unb Seepnung mürben genepmigt, opne
beriefen gu merben, ba biefe ben SRitgliebern gebrudt
gugefteüt morben maren unb gmar fepon SBoepen lang
borper, mag bie Serpanblungen mefentliep fürgte, unb
mag auep anbern Sereinen gu empfeplen märe.

Dpne auf Setailg eintreten gu molten, fei bemertt,
bap auper ben Stuggaben ber Settiongtrantentaffen bie
centrale Sterbetaffe feit iprem Seftanbe 1883 im gangen
57,080 granfen an bie fjinterlaffenen berftorbener SKit»

glieber (105 SmbegfäHe) augbegaplte.
SBeitere .Çaupttrattanben bilbeten bie Drganifation

ber Stellenbermittlung, fomie bie ©tpebung einer Sopn»
ftatiftit, melepe beibe naep leprreieper S)igtuffion ange»
nommen mürben. ®ie übrigen Serpanblungen maren
mepr innerer Satur.

Sllg Sorort mürbe 3üticp mieber beftätigt unb alg
näepfter Serfammlunggort für bie 35elegiertenberfammlung
©larug beftimmt.

3)amit fcploffen bie Serpanblungen fepr früp unb
tonnten bie delegierten unb (Säfte noep napegu 17* Sage
ber Sefieptigung ber Stabt unb beren Umgebung fiep
mibmen.

SUIgemeineg 2ob mürbe öon Seite ber (Säfte bem
umfieptigen Slrrangement ber Settion Sern, fomie ber
freunbliipen Sebienung in ben fjotelg 3öprirtgerl)of,
2a ©are, §irfepen, Steinbod, Sorn u. f. m. gefpenbet.

G. W.

Serf^tebeneê.

^iir ben Sau be§ StabtpaufeS in Sanlnteê finb 24
©ntmürfe eingegangen. @g erpielten greife :

1. S**i8 ^r. 450 §err Slrepitett Séguin in Neuenbürg.
2. „ „ 350 §erren Arepitetten Serrp u. fpeibel

in 2aufanne.
3. „ (ex cequo) gr. 250, fjerr Slrepitett Spg.

Sorgeaub, 2aufanne, u. §err Slrepi»
teft Stöbert ©onbert in Seöep.

4. „ gr. 200Slrepitetten ütegamep u. Steper
in 2aufanne.

f]mei ©ntmürfen pat bag ißreiggeridjt eine eprenbe
©rmäpnung guerfannt.
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Ausnahme derjenigen gegen Arbeitslosigkeit. Eine Art
von Arbeiterversicherung war schon durch das Institut
der Handwerkergilden und Gesellenverbände früherer
Jahrhunderte bedingt. Was uns aber heute vor allem
interessiert, ist die Teilnahme des Staates an dieser
sozialpolitischen Bewegung. Mit Bezug auf die Ar-
beiterversicherungsgesetzgebung lassen sich nun zwei
Gruppen von Ländern erkennen: 1. Länder mit einer
Gesetzgebung, gegründet auf die Versicherungsfreiheit;
2. Länder mit einer Gesetzgebung, gegründet auf den

Versicherungszwang mit vom Staate betriebenen oder
beaufsichtigten Versicherungsanstalten. Als typisch für
die erstere Gruppe behandelt der Referent zunächst
Frankreich. Dort haben wir seit dem Jahre 1850
drei verschiedene Kategorien von gegenseitigen Hilss-
vereinen: die freien zugelassenen Vereine, die als ge-
meinnützig anerkannten Vereine und die behördlich ge-
nehmigten Vereine. Die anerkannten Vereine besitzen

gegenüber den freien diverse Vorrechte, so namentlich
das der Gebührenfreiheit. Aber obwohl dieses frei-
willige Hilfskassenwesen vom Staat unterstützt wird,
ist die Arbeiterversicherung in Frankreich eine durchaus
ungenügende, weil der staatliche Zwang ihr fehlt. Von
den 10 Millionen Lohnarbeitern Frankreichs hat sich
kaum der zehnte Teil unter die Fahne der freiwilligen
Vereinsthätigkeit geschart. So sehen wir denn hier
wie auch in Belgien, England, Dänemark, Italien und
natürlich auch in der Schweiz, daß eine ersprießliche
Versicherung nur mittelst staatlichen Zwangs möglich
ist, und will der Staat zwingen, so muß er die Ver-
sicherung auch von sich aus arrangieren und leiten.
Zum Teil beschlossen, zum Teil auch schon eingeführt
ist die obligatorische Versicherung in Schweden, Nor-
wegen, Holland und Oesterreich und namentlich Deutsch-
land, welches Land Herr Dr. Eggenberger besonders
einläßlich behandelt. DaS deutsche Versicherungswesen
ist auf dem Grundsatze aufgebaut, daß der Unternehmer
das Berufsrisiko allein zu tragen hat, daß er es als
einen Bestandteil der Produktionskosten zu betrachten
habe und daß dies auf dem Wege der öffentlich recht-
lichen Versicherung zu geschehen habe. Die deutsche

Unfallversicherung ist eine dreifache: 1. Kranken-,
2. Unfall-, 3. Invaliden- und Altersversicherung, von
welch letzterer der schweizer. Entwurf bekanntlich ab-
sieht. Bei der Krankenversicherung in Deutschland
zahlt der Staat nichts, während in der Schweiz auch
diese subventioniert wird. Es fehlt uns hier leider der
Raum, auf die Details einzugehen, wir machen aber
schon hier darauf aufmerksam, daß die interessante Ar-
beit Dr. I. Eggenbergers in den schweizer. Blättern
für Wirtschafts- und Sozialpolitik erscheinen wird. Es
sei hier nur noch bemerkt, daß die deutsche Ar-
beiterversicherung seit 1885 den erkrankten, invaliden
und alten Arbeitern über l'/z Milliarden Mark bezahlt
hat. Diese Summen waren nicht im Dienste der
Armenpflege ausgegeben. Der Arbeiter hatte ein
Recht auf die Entschädigungen, er hat sich bei Ent-
gegennahme derselben keineswegs erniedrigt und das
ist es, was diesen Versicherungsleistungen einen großen
Wert verleiht. Der Vortragende erblickt deshalb im
Werke der deutschen Arbeiterversicherung einen großen
Erfolg der Sozialpolitik, ebenso groß, wie er sich in
einer humanen Fabrik- und Arbeiterschutzgesetzgebung
repräsentiert. Bei der Unfallversicherung sind die häß-
lichen Haftpflichtprozesse weggefallen, die Berufungen,
Rekurse und Revisionen haben einen andern Charakter
und sind unentgeltlich. Trotzdem die Unternehmer seit
1885 rund eine Milliarde an die Versicherung leisteten,
sind die Löhne nicht gefallen, wie vielerorts befürchtet
wurde. Nicht zu verkennen ist auch der günstige Ein-

fluß der Versicherung aus die sanitarischen Verhältnisse
der Arbeiter; auch hat die soziale und rechtliche Stell-
ung des Arbeiters durch die Versicherungsgesetze ohne
Zweifel bedeutend zugenommen. Hand in Hand mit
der obligatorischen Versicherung kamen weitgehende
schütz- und fabrikpolizeiliche Vorschriften, und eine sorg-
fältige Ueberwachung, so daß auch die relative Zahl
der schweren Unfälle ganz bedeutend abgenommen hat.
Der Referent schloß seinen mit großem Beifall auf-
genommenen Vortrag, indem er den Wunsch ausspricht,
daß die schweizerische Arbeiterschaft möglichst bald eben-
falls einer humanen Arbeiterversicherung teilhaftig
werden möge. An der Diskussion beteiligten sich die
Herren Prof. Dr. Oncken, Brosi, Präsident der Typo-
graphia, Dr. Moser, stucl. jar. Büchler und Dr. Beck.

(„Bund".)

Delegiertenversammlung Schweiz. Heizer und
Maschinisten in Bern.

(Korrespondenz.)

Wie wir bereits erwähnt, fand zu Pfingsten die
Delegiertenversammlung dieses Verbandes statt. Ver-
treten waren sämtliche 23 Sektionen und nahmen die
Verhandlungen im althistorischen Großratssaale einen
sehr schönen Verlauf, so daß dieselben schon nach 3Vz
Stunden beendigt waren.

Jahresbericht und Rechnung wurden genehmigt, ohne
verlesen zu werden, da diese den Mitgliedern gedruckt
zugestellt worden waren und zwar schon Wochen lang
vorher, was die Verhandlungen wesentlich kürzte, und
was auch andern Vereinen zu empfehlen wäre.

Ohne auf Details eintreten zu wollen, sei bemerkt,
daß außer den Ausgaben der Sektionskrankenkassen die
centrale Sterbekasse seit ihrem Bestände 1883 im ganzen
57,080 Franken an die Hinterlassenen verstorbener Mit-
glieder (105 Todesfälle) ausbezahlte.

Weitere Haupttraktanden bildeten die Organisation
der Stellenvermittlung, sowie die Erhebung einer Lohn-
statistik, welche beide nach lehrreicher Diskussion ange-
nommen wurden. Die übrigen Verhandlungen waren
mehr innerer Natur.

Als Vorort wurde Zürich wieder bestätigt und als
nächster Versammlungsort für die Delegiertenversammlung
Glarus bestimmt.

Damit schloffen die Verhandlungen sehr früh und
konnten die Delegierten und Gäste noch nahezu I V» Tage
der Besichtigung der Stadt und deren Umgebung sich

widmen.
Allgemeines Lob wurde von Seite der Gäste dem

umsichtigen Arrangement der Sektion Bern, sowie der
freundlichen Bedienung in den Hotels Zähringerhof,
La Gare, Hirschen, Steinbock, Born u. s. w. gespendet.

6. î
Verschiedenes.

Für den Bau des Stadthauses in Banlmes sind 24
Entwürfe eingegangen. Es erhielten Preise:

1. Preis Fr. 450 Herr Architekt Bsguin in Neuenburg.
2. „ „ 350 Herren Architekten Verry u. Heidel

in Lausanne.
3. „ (sx Bguo) Fr. 250, Herr Architekt Chs.

Borgeaud, Lausanne, u. Herr Archi-
tekt Robert Convert in Vevey.

4. „ Fr. 200 HH. Architekten Regamey u. Meyer
in Lausanne.

Zwei Entwürfen hat das Preisgericht eine ehrende
Erwähnung zuerkannt.
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